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110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Heithöfen - Pkt. Lemförde, Bl.1474 Gemarkung: Marl-Quernheim

Ermittelt: 26.04.2017

Stand: 28.11.2024

1 2 3 6 9 10

lfd. lfd.

Nutzungs-

art

Mast

Nr.

Bemerkungen

Nr. Nr. (lt. Kataster)

Eigt. Plan

Flur Flurstück Bezirk Blatt Best.

Verz.

ha a qm ha a qm

177 2 13 20 / 1 Marl 329 46 Grünland 2  59  15 s 55 70 57 tlw. Die Flächenangaben der benötigten temporären 

tw 10 50 194 tlw. (0205) Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die 
57 (2431) Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. 
59 (4196) Für die Zuwegung wird eine Breite von 5 m 

benötigt.

Das Flurstück wird für eine provisorische 

Leitungsverbindung als Zwischenausbau in

Anspruch genommen. 

Außerhalb des Schutzstreifens wird hierfür

eine Fläche von 1590 m² benötigt.

4 5 7 8

 Name und Vorname des Eigentümers,

 Wohnort

Grundstück Grundbuch

Größe des

Grundstücks

Schutzstreifenfläche

und zusätzliche

Flächeninanspruchnahme
s = Schutzstreifenfläche

dw = dauerhafte Wegefläche

tw = temporäre Wegefläche

ta = temporäre Arbeitsfläche
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110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Heithöfen - Pkt. Lemförde, Bl.1474 Gemarkung: Marl-Quernheim

Ermittelt: 26.04.2017

Stand: 28.11.2024

1 2 3 6 9 10

lfd. lfd.

Nutzungs-

art

Mast

Nr.

Bemerkungen

Nr. Nr. (lt. Kataster)

Eigt. Plan

Flur Flurstück Bezirk Blatt Best.

Verz.

ha a qm ha a qm

4 5 7 8

 Name und Vorname des Eigentümers,

 Wohnort

Grundstück Grundbuch

Größe des

Grundstücks

Schutzstreifenfläche

und zusätzliche

Flächeninanspruchnahme
s = Schutzstreifenfläche

dw = dauerhafte Wegefläche

tw = temporäre Wegefläche

ta = temporäre Arbeitsfläche

154 3 13 19 / 1 Quernheim 231 4 Grünland 7  80  14 s 1 23 60 58 Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden

tw 24 00 195 (0205)

ta 4 00 58 (2431) Die Flächenangaben der benötigten temporären 
60 (4196) Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die 

Mast (DB0466) Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. 
Mast (DB0466) Für die Zuwegung wird eine Breite von 5 m 

196 (0205) benötigt. 

Die Flächenangaben der benötigten temporären 

Arbeitsflächen beziehen sich nur auf die 

Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens.

Das Flurstück wird für eine provisorische 

Leitungsverbindung als Zwischenausbau in

Anspruch genommen. 

Außerhalb des Schutzstreifens wird hierfür

eine Fläche von 1885 m² benötigt.
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110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Heithöfen - Pkt. Lemförde, Bl.1474 Gemarkung: Marl-Quernheim

Ermittelt: 26.04.2017

Stand: 28.11.2024

1 2 3 6 9 10

lfd. lfd.

Nutzungs-

art

Mast

Nr.

Bemerkungen

Nr. Nr. (lt. Kataster)

Eigt. Plan

Flur Flurstück Bezirk Blatt Best.

Verz.

ha a qm ha a qm

4 5 7 8

 Name und Vorname des Eigentümers,

 Wohnort

Grundstück Grundbuch

Größe des

Grundstücks

Schutzstreifenfläche

und zusätzliche

Flächeninanspruchnahme
s = Schutzstreifenfläche

dw = dauerhafte Wegefläche

tw = temporäre Wegefläche

ta = temporäre Arbeitsfläche

Öffentliche Wege und Gewässer

156 1 13 38 / 1 Brockum 440 123 Weg 26  62 s 5 00 57 tlw. Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden

tw 2 60 194 tlw. (0205)

Die Flächenangaben der benötigten temporären 

Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die 

Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. 

Der Weg wird auf der gesamten Breite (bis 

maximal 5 m) für die geplante Zuwegung in 

Anspruch genommen.

Das Flurstück wird für eine provisorische 

Leitungsverbindung als Zwischenausbau in

Anspruch genommen. 

Außerhalb des Schutzstreifens wird hierfür

eine Fläche von 7 m² benötigt.

4 13 52 / 2 Brockum 440 192 Wasserfläche 9  71 s 50  - Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden
Verkehrsfläche
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110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Heithöfen - Pkt. Lemförde, Bl.1474 Gemarkung: Marl-Quernheim

Ermittelt: 26.04.2017

Stand: 28.11.2024

1 2 3 6 9 10

lfd. lfd.

Nutzungs-

art

Mast

Nr.

Bemerkungen

Nr. Nr. (lt. Kataster)

Eigt. Plan

Flur Flurstück Bezirk Blatt Best.

Verz.

ha a qm ha a qm

4 5 7 8

 Name und Vorname des Eigentümers,

 Wohnort

Grundstück Grundbuch

Größe des

Grundstücks

Schutzstreifenfläche

und zusätzliche

Flächeninanspruchnahme
s = Schutzstreifenfläche

dw = dauerhafte Wegefläche

tw = temporäre Wegefläche

ta = temporäre Arbeitsfläche

Zusätzliche Flächeninanspruchnahme

167 Z1 13 38 / 2 Marl 284 46 Verkehrsfläche 25 tw 20  - Leitungsrecht für Bl. 0205 vorhanden

Die Flächenangaben der benötigten temporären 

Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die 

Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. 

Der Weg wird auf der gesamten Breite (bis 

maximal 5 m) für die geplante Zuwegung in 

Anspruch genommen.

Z2 13 51 / 1 Marl 284 52 Verkehrsfläche 34  89 tw 50  - Die Flächenangaben der benötigten temporären 
Wasserfläche Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die 

Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. 

Der Weg wird auf der gesamten Breite (bis 

maximal 5 m) für die geplante Zuwegung in 

Anspruch genommen.

Z3 13 19 / 2 Marl 284 16 Wasserfläche 20  68 tw 40  - Die Flächenangaben der benötigten temporären 

Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die 

Teilflächen außerhalb des Schutzstreifens. 

Der Weg wird auf der gesamten Breite (bis 

maximal 5 m) für die geplante Zuwegung in 

Anspruch genommen.


